
 
W a h l b e k a n n t m a c h u n g  

 
1. Am 25.05.2008 findet die Wahl der Gemeindevertretung in der Stadt Eutin statt. 

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
Mit der Gemeindewahl ist die Kreiswahl des Kreises Ostholstein und die Wahl des Bürgermeisters der Stadt 
Eutin verbunden. 

 

2. Die Stadt Eutin ist in 17 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt 
 

Die Einteilung in Wahlbezirke und Wahlkreise und die Lage der Wahlräume für die Stadt Eutin ist aus dem 
beigefügten Anhang ersichtlich. 

 

3. Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie 
eingetragen sind. 

 

Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder 
Pass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. Nach Fest-
stellung der Wahlberechtigung wird diese zurückgegeben und ist von der Wählerin oder dem Wähler für ei-
ne etwa notwendig werdende Stichwahl aufzubewahren und erneut zur Stichwahl mitzubringen. 

 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum ausgegeben werden. Für die Gemeindewahl 
wird ein weißer, für die Kreiswahl ein roter und für die Wahl des Bürgermeisters ein blauer Stimmzettel ver-
wendet. 
 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme 
 

Die Wählerin oder der Wähler gibt die Stimme jeweils in der Weise ab, dass sie oder er auf dem Stimmzet-
tel durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder anders eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerberin o-
der welchem Bewerber die Stimme gelten soll. 

 

Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass sein Inhalt verdeckt ist. 

 

4. Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffent-
lich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 

5. Wählerinnen oder Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in dem Wahlkreis, für den der 
Wahlschein ausgestellt ist, 

a. durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
b. durch Briefwahl 

teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl abstimmen will, muss sich von dem  
Bürgermeister der Stadt Eutin als Gemeindewahlleiter,  
Rathaus, Markt 1, 23701 Eutin, Zi. 105 (Sitzungssaal) 

 

die amtlichen Stimmzettel für die Gemeindewahl, die Kreiswahl und die Wahl des Bürgermeisters einen 
amtlichen Wahlumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und den Wahlbrief mit den 
Stimmzetteln (im verschlossenen Wahlumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig an 
den Gemeindewahlleiter absenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen kann. Der 
Wahlbrief kann auch in der Dienststelle des Gemeindewahlleiters abgegeben werden. Wer erst am Wahltag 
den Wahlbrief abgeben will, muss dafür sorgen, dass dieser bis 18 Uhr dem Wahlvorstand des auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Wahlbezirks zugeht. Näheres ergibt sich aus dem Merkblatt für die Brief-
wahl, das jede Briefwählerin und jeder Briefwähler mit den Briefwahlunterlagen erhält. 

 

6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben ( § 5 Abs. 4 des 
Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes). 

 

Eutin, den 05.05.2008  

Der Bürgermeister  
als Gemeindewahlleiter  
für die Gemeindewahl 

Der Gemeindewahlleiter  
für die Bürgermeisterwahl 

 

 

  

gez. Klaus-Dieter Schulz gez. Andreas Lietzke 

 



Anhang zur Wahlbekanntmachung 
Zugleich Hinweis auf Barrierefreiheit von Wahlräumen nach § 35 Abs.1 Satz 4 GKWO 

 
Einteilung der Stadt Eutin in Wahlbezirke und Wahlkreise 
 

Wahlkreise 

  Wahlbezirke 

Angabe des Wahlkreises, 
dem der Wahlbezirk zuge-
ordnet ist 

Nr Nr. Name 

Lage des Wahlraumes Zugehörige Straßen 
oder Ortsteile 

Wahlkreis für die 
Gemeindewahl 

Wahlkreis für 
die Kreiswahl 

1 1 Feuerwehrhaus Eutin Am Priwall 19, Eutin 
barrierefrei 

1 17 

2 2 Kreisverwaltung Lübecker Straße 43, Eutin 
barrierefrei 

2 16 

3 3 AWO-Kindergarten Lübecker Landstraße 23, Eu-
tin, barrierefrei 

3 16 

4 4 Rathaus Markt 1, Eutin 
barrierefrei 

4 16 

5 5 Haus der Begegnung Am Schlehenbusch 8, Eutin 
barrierefrei 

5 17 

6 6 Schule Am Kleinen See Lübsche Koppel 5, Eutin 
barrierefrei 

6 16 

7 7 Albert-Mahlstedt-Schule Bahnhofstraße 7a, Eutin 
barrierefrei 

7 16 

8 8 Gustav-Peters-Schule Blaue Lehmkuhle 12, Eutin, 
barrierefrei 

8 16 

9 9 Kindergarten Ebereschenweg 13, Eutin 
Zugang mit Rollstuhl möglich 

9 16 

10 10 Stadtwerke Holstenstraße 6, Eutin 
barrierefrei 

10 15 

11 11 Kreisberufsschule Wilhelmstraße 6, Eutin 
barrierefrei 

11 15 

12 12.1 Seeschloß Leonhard-Boldt-Straße 19, 
Fissau, barrierefrei 

12 15 

12 12.2 Uklei-Fährhaus Eutiner Straße 7, Sielbeck 
Zugang mit Rollstuhl möglich 

12 15 

12 12.3 Restaurant Wilhelmshöhe Wilhelmshöhe 
barrierefrei 

12 15 

13 13 Gasthaus Wittenburg Dorfstraße 41, Fissau 
Zugang mit Rollstuhl möglich 

13 15 

14 14 Kindergarten Neudorf Seestraße 16, Neudorf, 
barrierefrei 

14 15 

15 15 Neudorfer Hof Plöner Straße 198, Neudorf 
Zugang mit Rollstuhl möglich 

In den Wahlbenachrich-
tigungen, die den 
Wahlberechtigten in der 
Zeit bis zum 04-
.05.2008 übersandt 
worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, 
zu der die Straße und 
Haus-Nr. bzw. der 
Ortsteil gehört, in der 
bzw. dem sie oder er 
wohnt und in dem die 
oder der Wahlberech-
tigte wählen kann. 

15 15 

 


